
Stelleninhaber/in:

Beschäftigungsumfang: Individuell zu regeln nach Absprache mit Vorstand

Der/Die Stelleninhaber/in 
ist unterstellt:

dem Vorstand

Dem/Der Stelleninhaber/in  
sind unterstellt:

alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, Helfer/innen und 
Mitglieder des Vereines in der jeweiligen Übungsgruppe

Der/Die Stelleninhaber/in 
wird vertreten:

durch kompetente Ersatzperson aus dem Sportverein, 
idealerweise durch einen anderen Übungsleiter oder 
durch einen Sportler aus der eigenen Übungsgruppe

Der/Die Stelleninhaber/in 
vertritt:

Aufgaben der Stelle: •	 Schnittstelle zwischen Vorstand und Mitgliedern des 
Vereins

•	 Kooperation und Kommunikation mit 
Vereinsvorstand

•	 Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz

•	 Einhaltung der Verpflichtungen aus dem 
Übungsleitervertrag, insbesondere:

•	 selbständige qualitative geeignete Planung und 
Durchführung der jeweiligen Übungseinheiten mit 
geeigneten Maßnahmen und methodischen Hilfen

•	 Durchführung von Übungseinheiten nur mit 
berechtigten Sportlern sowie nach dem jeweils 
gültigen Standard und Leistungsvermögen

•	 Bearbeiten und Ausfüllen von Unfallmeldungen mit 
dem Betroffenen

•	 sorgsamer Umgang mit Geräten und Materialien

•	 Einhaltung der jeweiligen Hallenzeiten und der 
jeweiligen Hallennutzungsverordnung

•	 Befolgen von Weisungen der Vereinsführung bzw. von 
beauftragten Personen

•	 Einhalten von notwendigen Aus- und Fortbildungen

•	 Mitarbeit bei der Planung, Organisation 
und Durchführung von Maßnahmen der 
Mitgliedergewinnung

•	 Einreichung von Vorschlägen zur Anschaffung neuer 
Sportgeräte und Materialien beim Vorstand sowie 
Beratung des Vorstandes bei der Auswahl neuer 
Geräte

Verantwortungsbereich: Übungsgruppe

Turnverein »Frisch Auf« 
Meißen e.V.
Zaschendorfer Straße 70
01662 Meißen
info@tv-frisch-auf-
meissen.de

ÜBUNGSLEITER



Der/Die Stelleninhaber/in 
hat folgende Kompetenzen:

•	 Vorbild

•	 Selbständigkeit

•	 Kommunikativ

•	 Organisationstalent

•	 soziale Kompetenzen

•	 Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit

•	 Motivationsfähigkeit

•	 Weisungsbefugnis gegenüber Sportlern und Dritten 
währen der Übungseinheiten

Informationspflichten: •	 über Verlegung bzw. Absage von Hallenzeiten an eine 
vom Vorstand benannte Person

•	 bei Sportunfällen

•	 bei defekten bzw. mangelhaften Sportgeräten und 
Materialien

•	 über eingegangene An- und Abmeldungen von Sport-
lern in der jeweiligen Übungsgruppe

Ausstellungsdatum	         Unterschrift des/der Stelleninhaber/in


